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 Veröffentlicht am 16.01.1997

Norm

StPO §3

Rechtssatz

Der Richter ist zwar nach § 3 StPO verp2ichtet, den unverteidigten Angeklagten darüber zu belehren, daß er die von

ihm erwähnten Entlastungszeugen namhaft machen und deren Vernehmung beantragen könne, er hat aber nicht

einen Verteidiger in der Ausübung seiner Funktion zu kontrollieren oder gar zu belehren.
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